
Rechtssache C-106/97 

Dutch Antillian Dairy Industry Inc. und 

Verenigde Douane-Agenten BV 

gegen 

Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees 

(Vorabentscheidungsersuchen 
des College van Beroep voor het Bedrijfsleven) 

„Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete — Einfuhr von Butter mit 
Ursprung in den Niederländischen Antillen — Hygienevorschriften für 

Erzeugnisse auf Milchbasis — Artikel 131 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt 
Artikel 182 EG), 132 EG-Vertrag (jetzt Artikel 183 EG), 136 und 227 EG-

Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 187 EG und 299 EG) — Richtlinie 92/46/ 
EWG — Entscheidung 94/70/EG" 

Schlußanträge des Generalanwalts A. La Pergola vom 15. September 1998 . I-5986 
Urteil des Gerichtshofes vom 21. September 1999 I-5997 

Leitsätze des Urteils 

1. Landwirtschaft — Rechtsangleichung — Hygienevorschriften für die Herstellung und 
Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milch
basis — Richtlinie 92/46 — Bestimmungen über Einfuhren aus Drittländern — An
wendung auf Erzeugnisse aus überseeischen Ländern und Gebieten — 
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Einfuhrbeschränkungen — Rechtfertigung — Schutz der öffentlichen Gesundheit — 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit — Kein Verstoß 
(Richtlinie 92/46 des Rates, Artikel 23) 

2. Landwirtschaft — Rechtsangleichung — Hygienevorschriften für die Herstellung und 
Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milch
basis — Richtlinie 92/46 — Bestimmungen über Einfuhren aus Drittländern — An
wendung auf Erzeugnisse aus überseeischen Ländern und Gebieten — Vorläufiges 
Verzeichnis der Milch oder Erzeugnisse auf Milchbasis exportierenden Länder, das die 
Kommission auf der Grundlage eines für andere Erzeugnisse festgelegten Verzeich
nisses erstellt hat — Entscheidung 94/70 — Ungültigkeit 
(Richtlinie 92/46 des Rates, Artikel 23; Entscheidung 94/70 der Kommission) 

1. Die Bestimmungen des Kapitels III der 
Richtlinie 92/46 mit Hygienevorschrif
ten für die Herstellung und Vermark
tung von Rohmilch, wärmebehandelter 
Milch und Erzeugnissen auf Milchba
sis, die für die Einfuhr von Erzeugnis
sen auf Milchbasis aus Drittländern die 
Einhaltung von Hygienevorschriften 
vorsehen, sind dahin auszulegen, daß 
sie auf die Vermarktung von Erzeug
nissen auf Milchbasis aus überseei
schen Ländern und Gebieten wie den 
Niederländischen Antillen innerhalb 
der Gemeinschaft Anwendung finden. 

Im übrigen sind die durch dieses Kapi
tel und insbesondere durch dessen Ar
tikel 23 eingeführten Mittel, nämlich 
die Eintragung in ein Verzeichnis der in 
die Gemeinschaft exportierenden Län
der und das Erfordernis einer von der 
zuständigen Behörde des Ausfuhrlan
des unterzeichneten Gesundheitsbe
scheinigung, die bestätigt, daß die 
Milch oder die Erzeugnisse auf Milch
basis den Anforderungen von Kapitel II 
der Richtlinie entsprechen, zur Errei

chung des Zieles des Kapitels III ge
eignet, das darin besteht, in bezug auf 
die in die Gemeinschaft eingeführten 
Erzeugnisse Garantien für den Ge
sundheitsschutz zu verlangen, die den 
von der Gemeinschaftsproduktion ge
botenen Garantien gleichwertig sind. 
Dadurch, daß in bezug auf diese Er
zeugnisse derartige Garantien verlangt 
werden, werden auch nicht die durch 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gesetzten Grenzen überschritten. Denn 
man kann nicht ohne jegliche Kontrolle 
davon ausgehen, daß die rechtlichen 
und hygienischen Bedingungen eines 
Drittlandes einschließlich derjenigen 
eines der ÜLG, das in die Gemeinschaft 
exportiert, derart sind, daß die zustän
dige Behörde Garantien für den Ge
sundheitsschutz bieten kann, die den 
von der Behörde eines Mitgliedstaats 
gebotenen Garantien gleichwertig sind. 

2. Artikel 23 der Richtlinie 92/46 mit 
Hygienevorschriften für die Herstel
lung und Vermarktung von Rohmilch, 
wärmebehandelter Milch und Erzeug
nissen auf Milchbasis ist dahin auszu
legen, daß er auf Einfuhren aus über-
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seeischen Ländern und Gebieten auch 
dann Anwendung findet, wenn die 
durch diese Richtlinie vorgesehene Re
gelung für den Handelsverkehr zwi
schen den Mitgliedstaaten zuvor noch 
nicht wirksam eingeführt worden ist 
und auch die Verzeichnisse der Aus
fuhrländer und der zugelassenen Be
triebe noch nicht nach der in Artikel 23 
der Richtlinie angegebenen. Methode 
festgelegt, worden sind. 

Da diese Verzeichnisse nicht wirksam 
nach der in Artikel 23 Absatz 3 Buch

stabe a Unterabsatz 2 der Richtlinie 
vorgeschriebenen Methode erstellt 
worden sind, d. h. anhand der Ver
zeichnisse der von den zuständigen 
Behörden zugelassenen und inspizier
ten Betriebe, die Milch oder Erzeug
nisse auf Milchbasis herstellen, sondern 
auf der Grundlage eines für andere Er
zeugnisse festgelegten Verzeichnisses, 
ist jedoch die Entscheidung 94/70, mit 
der die Kommission ein vorläufiges 
Verzeichnis der Drittländer erstellt hat, 
aus denen die Mitgliedstaaten die Ein
fuhr der betreffenden Milcherzeugnisse 
zulassen, ungültig. 
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